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II.

Planung und Bildung des Leistungsfonds

§ 2

Die Direktoren der volkseigenen Betriebe haben den Lei
stungsfonds zur Mobilisierung von Leistungs- und Qffektivi- 
tätsreserven bei der Ausarbeitung und Durchführung der 
Pläne zu nutzen. Das materielle Interesse der Betriebs
kollektive an der Intensivierung der Produktion und der Ver
besserung der Arbeite- und Lebensbedingungen ist über den 
Leistungsfonds stärker mit dem sozialistischen Wettbewerb, 
insbesondere* mit der Übernahme hoher Zielstellungen im 
Gegenplan, zu verbinden.

§ 3
(1) Zur Ausnutzung aller Möglichkeiten der Steigerung der 

Arbeitsproduktivität sind Zuführungen zum Leistungsfonds 
zu planen und vorzunehmen. Sie betragen

a) für jedes Prozent Überbietung der staatlichen Aufgabe 
„Arbeitsproduktivität“ und ihre Aufnahme in den Jah
resvolkswirtschaftsplan 1,2 %,

b) für jedes Prozent Übererfüllung der staatlichen Plan
auflage „Arbeitsproduktivität“ 0,8%,

bezogen auf die Höhe des geplanten Lohnfonds für Produk
tionsarbeiter.

(2) Als Bemessungsgrundlage für die Zuführungen zum 
Leistungsfonds aus Überbietung bzw. Übererfüllung der 
staatlichen Plankennziffer „Arbeitsproduktivität“ ist die
jenige Kennziffer der Arbeitsproduktivität anzuwenden, die 
gemäß der Planungsordnung* von den zuständigen Ministern 
in Abstimmung mit der Staatlichen Plankommission festge
legt wird, und die die Leistungen der Betriebskollektive 
unter Berücksichtigung der zweigspezifischen Bedingungen 
am besten widerspiegelt.

(3) Die volle Zuführung zum Leistungsfonds auf Grund 
der Steigerung der Arbeitsproduktivität darf nur geplant 
werden, wenn die staatliche Plankennziffer „Selbstkosten
senkung“** erreicht wird. Bei Nichtterreichung dieser 
staatlichen Plankennziffer sind die Zuführungen zum 
Leistungsfonds anteilig in Höhe der prozentualen 
Erfüllung der Selbstkostensenkung (in Mark) zu 
planen. In der Plandurchführung sind die Zuführungen zum 
Leistungsfonds aus der Steigerung der Arbeitsproduktivität 
in Höhe der prozentualen Erfüllung der geplanten Selbst
kostensenkung anteilig vorzunehmen, wenn die geplante 
Selbstkostensenkung*** nicht eingehalten wird. Volkseigene 
Betriebe, die gemäß der Planüngsordnung keine staatliche 
Plankennziffer Selbstkostensenkung erhalten, dürfen die 
volle Zuführung aus der Überbietung bzw. Übererfüllung der 
Arbeitsproduktivität nur planen und vornehmen, wenn die 
staatliche Plankennziffer „Industrielle Warenproduktion zu 
BP“ bzw. eine andere durch die zuständigen Minister in Ab
stimmung mit der Staatlichen Plankommission und dem Mi
nisterium der Finanzen festgelegte Leistungskennziffer er
füllt wird. Bei Nichterreichen dieser staatlichen Plankenn
ziffer sind die Zuführungen zum Leistungsfonds aus der Stei
gerung der Arbeitsproduktivität je 1 % der Nichterfüllung 
um 10% zu kürzen.

§ 4
(1) Zur gezielten Stimulierung der Einsparung an Energie, 

volkswirtschaftlich wichtigen Rohstoffen und Material, ins
besondere Importrohstoffen und -material, sind Zuführungen

* Ordnung der Planung der Volkswirtschaft der DDR 1976 bis 1980
— Elanungsordnung — (Anlage zur Anordnung vom 20. November 1974
— Sonderdruck Nr. 775 а des Gesetzblattes —)

** Vordruck 811 — Kosten- und Finanzplankenn Ziffern — der Rah
menrichtlinie für die Jahresplanung der Betriebe und Kombinate der 
Industrie und. des Bauwesens — Rahmenrichtlinie — (Anlage zur An
ordnung vom 28. November 1974 — Sonderdruck Nr. 780 des Gesetz
blattes —)

*** Tatsächliche Selbstkostenentwicklung gegenüber dem Vorjahr 
zur geplanten Selbstkostenentwicklung der Ist-Produktion gemäß 
Formblatt S162 und 161, Abschn. В der Finanzberichterstattung.

zum Leistungsfonds zu planen und vorzunehmen, wenn diese 
Einsparung im Plan enthalten ist. Die Zuführungen betragen 

40 % der Kosteneinsparung infolge Senkung des spezifi
schen Energieverbrauchs,
15 %'' der Kosteneinsparung infolge Senkung des spezifi
schen Verbrauchs an Rohstoffen und Material.

Soweit Rohstoffe und Material eingespart werden, für die 
planmäßig keine Veränderung der Industriepreise durch Be
schlüsse des Ministerrates festgelegt -bzw. wirksam wurde, 
beträgt der Zuführungssatz 20% der' erzielten Kostenein
sparung. Als Einsparung gilt die Senkung des • spezifischen 
Verbrauchs im Planjahr (Preisbasis 1) gegenüber dem ge
planten Verbrauch des Vorjahres. Zuführungen zum Lei- 
stüngsfonds können geplant und vorgendmmen werden, 
wenn mit dem geplanten und dem erreichten' spezifischen 
Verbrauch im Planjahr gegenüber dem Vorjahr erzeugnis
bezogene Materialverbrauchsnormen der Positionen der zen
tralen Normativnomenklatur* bzw. der durch das übergeord
nete Organ zusätzlich bestätigten Normative des Energie- und 
Materialverbrauchs eingehalten oder unterschritten werden. •

(2) Die Senkung des spezifischen Verbrauchs an Energie, 
Rohstoffen und Material gegenüber dem geplanten Verbrauch 
des Vorjahres ist auf der Grundlage der Abrechnung erzeug
nisbezogener Kennziffern gemäß den Richtlinien der Staat
lichen Zentralverwaltung für Statistik nachzuweisen. Der 
Nachweis hat gegenüber den übergeordneten Organen zu er
folgen, soweit diese die Normative des Energie- und Mate
rialverbrauchs bestätigt haben.

(3) Die Minister legen in Abstimmung mit dem Minister 
für Materialwirtschaft und dem Vorsitzenden der Staatlichen 
Plankommission 3 bis 5 ausgewählte Positionen an Energie, 
Rohstoffen und Material, für die Zuführungen zum Lei
stungsfonds geplant und vorgenommen, werden können, 
zweigspezifisch fest. Dabei sind vorrangig Importrohstoffe 
und -materialien zu berücksichtigen. Die Anzahl der auszu
wählenden Positionen kann bei Festlegung weiterer Import
rohstoffe und -materialien in Abstimmung mit dem Minister 
für Materialwirtschaft und dem Vorsitzenden der Staatlichen 
Plankommission überschritten werden. Die auszuwählenden 
Positionen können für WB bzw. für volkseigene Kombinate 
— in begründeten Fällen auch für einzelne volkseigene Be
triebe — gesondert festgelegt werden.

(4) Die Zuführungen sind für das Jahr zu planen bzw. vor
zunehmen, in dem die Einsparung realisiert wird. Soweit in 
der Plandurchführung bei einzelnen der festgelegten Posi
tionen an Energie bzw. Rohstoffen und Material der plan
mäßig festgelegte spezifische Verbrauch überschritten wird, 
sind diese Kostenüberschreitungen von den Kosteneinsparun
gen bei anderen festgelegten Positionen abzusetzen. Auf den 
Saldo der Kosteneinsparungen aus der Senkung des spezifi
schen Verbrauchs an Energie bzw. an Rohstoffen und Mate
rial .sind die Zuführungssätze gemäß Abs. 1 anzuwenden.

(5) Damit der Nutzeffekt aus der Intensivierung und Ratio
nalisierung der Produktion für die volkseigenen Betriebe von 
spürbarem Vorteil ist, kann die im Planjahr vorgenommene 
Zuführung gemäß Abs. 1 in gleicher Höhe auch im folgenden 
Jahr geplant und in Anspruch genommen werden. Soweit die 
Einsparung nachweisbar nur einen Teil des Planjahres be
trifft, ist der Zuführungsbetrag auf einen vollen Jahresbetrag 
umzurechnen. Voraussetzung für die Planung und Inan
spruchnahme des Zuführungsbetrages im Folgejahr ist, daß 
der mit der Einsparung bereits erreichte Stand des spezifi
schen Verbrauchs an Energie, Rohstoffen und Material min
destens eingehalten wird.

' § 5
(1) Zur Stimulierung einer hohen Qualität der Erzeug

nisse, der Produktion neuer und weiterentwickelter Erzeug-

* Ordnung der Planung der Volkswirtschaft der DDR 1976 bis 1980 
- Planungsordnurig — (Anlage zur Anordnung vom 20. November 
1974 — Sonderdruck Nr. 775 b des Gesetzblattes —) Teil П Abschn. 7 
Zifi. 1.3.


